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Bericht des Vorstandes
über das Vereinsjahr 1908/1909.
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Das verflossene V ereinsjahr ha t dem Verein wiederum 
neue, hocherfreuliche Erfolge gebracht, un ter denen der 
gut besuchte und zu allseitiger Zufriedenheit verlaufene 
K ursus zur E inführung in die S tarkstrom -E lektrotechnik 
und die ausserordentliche Versam m lung in Koblenz am
10. Mai 1909 besonders hervorzuheben sind.

N ach der glänzend verlaufenen 15. H auptversam m 
lung  in  Braunschw eig sind dem Verein 22 M itglieder neu 
bezw. wieder beigetreten , w ährend 6 M itglieder ausge
schieden sind, davon einer durch den Tod. Der Tod dieses 
einen aber hat eine schwere, unausfüllbare Lücke h in ter
lassen.

Am 12. Mai 1909 starb der M itbegründer des Vereins, 
H err G eorg Braune zu Cöln a. Rhein, durch einen sanften 
Tod von langem , m it unsagbarer Geduld getragenem  Lei
den erlöst. In der Zeitschrift „Sozial-Technik“ ist dem 
V erstorbenen ein N achruf gewidm et und an seinem Sarge 
ist ein Kranz n iedergelegt worden. In der Zeitschrift ist 
auch schon erw ähnt, dass H err Braune durch letztwillige 
V erfügung seine reichhalige Bücherei, soweit sie au f die 
berufsgenossenschaftliche U nfallverhütung Bezug hat, dem 
Verein verm acht hat. Die Bücher befinden sich zur Zeit in 
V erw ahr des H errn  A. Behr in  Friedenau. Es w ird beab
sich tig t, dem nächst ein Verzeichnis der V ereinsbücher 
anzulegen und die Braunesche Schenkung wird diesem 
Verzeichnisse eingeordnet werden. D er W itw e des H errn  
Braune ist der D ank des Vereins für die Schenkung, der 
schon dem E rblasser kurz vor seinem Tode ausgesprochen 
w urde, w iederholt worden.

Freiw illig  ausgeschieden sind die H erren : Lüdke, 
P robst, R itter, Schulte. H err Lehm ann wurde gem äss 
§ 8 b  der Satzungen gestrichen.

E ingetre ten  sind folgende H errn :
1. Adam, Georg, Dr., techn. Aufsichtsbeam ter der 

Schles. Textil-B.-G ., Breslau, Gustav F rey tag- 
str. 45.

2. Brandes, O tto, Ing ., techn. Aufsichtsbeam ter der 
W estdeutschen Binnenschiffahrts-B -G., Duisburg, 
R uhrorterstr. 18.

3. Busch, Emil, Baumeister, techn. Aufsichts- und 
R echnungsbeam ter der Sachs. Baugewerks-B.-G., 
G era-U nterm haus, V iktoriastr 1.

4. Düchting, W ilh., Ing., techn. A ufsichtsbeam ter der 
Musik-B.-G., Berlin SW., Teltowerstr. 28.

5. Fischer, Dr., Kgl. G ewerbeinspektor, D irektor des 
Institu ts für Gewerbe-Hygiene, F rankfu rt a. M., 
Börsenstr. 19.

6. F ischotter, Max, Dipl.-Ing., techn. Aufsichtsbeamter 
der Brauerei- und Mälzerei-B.-G., Berlin, Grune- 
waldstr. 119.

7. Freyberg, Dipl.-Berging., techn. Aufsichtsbeamter 
der Steinbruchs-B.-G., Sektion III, Mainz, Parcus- 
strasse 6.

8 G rünig, Carl, Ing., techn. A ufsichtsbeam ter der 
Müllerei-B.-G., F riedenau b. Berlin.

9. Kraensel, D ipl.-Ing., techn. Aufsichtsbeam ter der 
Fleischerei-B.-G., Mainz.

10. Lenk, B ernhard, Baum eister, techn. Aufsichts
und R echnungsbeam ter der Sächs. Baugewerks- 
B.-G., Chemnitz, H artm annstr. 11.

11. Leonhard, Oskar, techn. A ufsichtsbeam ter der 
N ahrungsm ittel-Industrie-B .-G ., Mannheim, Luisen
ring 14.

12. Loch, Rudolf, Ing., techn. A ufsichtsbeam ter der 
Müllerei-B.-G., F riedenau bei Berlin.

13. M ützeiburg, Georg, Dipl -In g ., technischer Auf
sichtsbeam ter der B.-G. der chemischen Industrie 
Sektion IV , Cöln a. Rh., B rabanterstr. 41.

14. Reiche, Ernst, techn. Aufsichts- und Rechnungs
beam ter der Sächs. Baugewerks-B.-G., Leipzig- 
Gohlis, St. P rivatstr. 2.

15. Reinold, Karl, Major a. D , techn. Aufsichtsbeamter 
der Papierm acher-B -G ., Berlin W . 10, Friedrich 
W ilhelmstr. 15.

16. Rohland, H., Ing., techn. Aufsichtsbeamter der 
Schles. Eisen- und Stahl-B.-G., Breslau I, A lexan
derstrasse 25 a.

17. Rothe, F r., Dipl.-Ing. techn. Aufsichtsbeam ter der 
Deutschen Buchdrucker-B.-G., F rankfurt a. M.,

18. Schirmer, Lothar, D ipl.-Ing., A ssistent der Papier- 
verarbeitungs-B.-G. Chausseestr. 115.

19. Schleif, techn. Aufsichtsbeamter der Steinbruchs- 
B.-G., Sektion III, Mainz, Pareusstr. 6.

•20. Schröder, H ans, D ipl.-Ing., techn. Aufsichtsbe-
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19. Schleif, techn. Aufsichtsbeamter der Steinbruchs- 
B.-G., Sektion III, Mainz, P areusstr. 6.

•20. Schröder, Hans, D ipl.-Ing., techn. Aufsichtsbe-



am ter der Ziegelei-B.-G., C harlottenburg I, W il- 
m ersdorferstr. 20.

21. Söllinger, O tto, techn. A ufsichtsbeam ter der Stein
bruchs-B.-G., Sektion VI, H alle a. S., Beesener- 
strasse 25.

22. Thiele, Ernst, Ing., techn. A ufsichtsbeam ter der 
Nordd. Holz.-B.-G., Steglitz, Schützenstr. 52 II

Die M itgliederzahl be träg t zur Zeit 170.
Am 19. Dezember 1908 ha t im H ause des Vereins 

deutscher Ingenieure un ter Teilnahme des Vorsitzenden 
die Versam m lung eines O rganisations-A usschusses zur 
G ründung eines I  n t  e r  n a t i  o n a l e n  I n s t i t u t s  f ü r  
T e c h n o b i b l i o g r a p h i e  stattgefunden. Das In stitu t 
bezw eckt:

1. Die planm ässige Sammlung und Sichtung aller 
bibliographischen Inform ationen über technisch-literarische 
N euerscheinungen der H aupt-K ulturstaaten , innerhalb ge
wisser Grenzen auch der w ichtigsten Veröffentlichungen 
früherer Jah re  ;

2. Veröffentlichung dieser Inform ationen (mit en t
sprechenden Ü bersetzungen aus den fremden Sprachen), 
in  einem monatlich erscheinenden Organ, in Jahrbüchern , 
sowie in Monographieen, periodischen Einzelausgaben, die 
an Fachzeitschriften zum Beilegen an Stelle der von diesen 
bisher selbst gefertigten L iteraturzusam m enstellungen ge
liefert werden ;

3. die A nlegung eines nach A utoren und nach Stich
worten geordneten K arten-R epertorium s der Neuerschei
nungen und auch der wertvollsten älteren  Veröffent
lichungen. In V erbindung dam it:

4. Die Schaffung einer technisch-literarischen Aus
kunftsste lle und

5. die V erm ittlung der Beschaffung des literarischen 
M aterials durch Lieferung von Zeitschriften-A usschnitten, 
V ervielfältigung von Zeichnungen, V erleihung von Büchern, 
V erm ittlung der buchhändlerischen B esorgung von Zeit
schriften und Büchern, speziell der schwer zu erlangen
den ausländischen L iteratur.

Die Versam mlung leitete H err Geheimer Regierungs
ra t Professor K ä m m e r e r  und den B ericht über die ge
p lan ten  M assnahm en ersta tte te  Dr. H erm ann B e c k ,  
D irektor des Institu ts für Sozial-Bibliographie in  Berlin. 
F ast alle grossen technischen Vereine D eutschlands waren 
in der Sitzung vertreten und erk lärten  ih re Zustim mung 
zu dem U nternehm en.

Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure ist gleich
falls m it einem Jahresbeitrag  von 25 Mk Mitglied ge
worden. Von der weiteren A usgestaltung wird es ab- 
hängen, ob später vielleicht Auszüge aus den M onats
heften des Institu ts gegen einen mässigen P reis bezogen 
werden können, die der V ereinszeitschrift als Sonderbei
lage für die M itglieder des Vereins beigefügt werden.

Am 28. Jun i 1909 fand die erste deutsche Konferenz 
zur O rganisation des technischen Auskunftswesens in 
Berlin statt. In dieser Konferenz ist ein Sachverständigen
beira t gebildet worden, dessen Aufgabe es ist, die W ünsche 
und Bedürfnisse der einzelnen Zweige der Technik und 
Industrie ständig zu verm itteln und auf diese W eise die 
praktische A usgestaltung der A rbeit des Institu tes für

Techno-Bibliographie zu ermöglichen. In  der K onferenz 
berichtete H err W irkl. Geh. O berreg ierungsrat D r. H a r -  
n a c k , G eneraldirektor der Königl. Bibliothek Berlin über 
die in dieser Bibliothek neu geschaffene technische Zen- 
tral-B ibliothek, der alle Büchereingänge des Techno-Biblio
graphischen Institu tes geschenkweise überlassen  werden 
sollen. Die Veröffentlichungen des In stitu ts  gehen dem 
Verein allmonatlich zu.

Der D irektor des In stitu ts  für G ew erbe-H ygiene, 
F rankfurt a. M., Börsenstr. 19, I  ha t sich an  den V erein 
mit der B itte um U nterstü tzung bei seinen A rbeiten und 
Aufgaben gewendet. G egenseitige F örderung  der beider
seitigen In teressen erscheint erw ünscht.

Auch diesem In stitu t is t tunlichste Förderung  zu
gesagt worden.

Gemeinsame Sitzungen des V orstandes, des geschäfts
führenden Ausschusses und der Redaktionskom m ission 
haben sta ttgefunden:

Am 16. Septem ber 1908 in Braunschweig, wobei 
hauptsächlich auf Grund der K ündigung des V ertrages 
mit der Zeitschrift „Sozial-Technik“ über die M assnahmen 
beraten w urde, die beim  event. E ingehen der Zeitschrift 
der H auptversam m lung in Vorschlag zu bringen sein 
würden. Ü ber die A ngelegenheit hat die H auptversam m 
lung in Braunschw eig beschlossen. D er Beschluss ist 
vorläufig duroh W eitererscheinen der Zeitschrift hinfällig 
geworden.

Am 19. N ovem ber 1908 im Hause des Vereins 
deutscher Ingenieure Berlin und am 29. Jan u ar 1909 
ebenda. In  der Sitzung wurde über die Rundfrage 
an die M itglieder, betreffend die nächsten V ersam m lungen 
berichtet und m itgeteilt, dass von 111 abgegebenen 
Stimmen 75 für die ausserordentliche V ersam m lung und 
19 dagegen gestim m t haben. 7 Stimmen haben sich 
weder dafür noch dagegen ausgesprochen. Da sonach 
m ehr als Vs der M itglieder für die ausserordentliche V er
sammlung gestim m t haben, musste diese nach § 32 der 
Satzungen abgehalten werden. Sie ha t am 10. Mai in 
Koblenz stattgefunden (siehe w eiter unten).

F ür die H auptversam m lung in F r e i b u r g  w urden 
93 Stimmen, gegen die W ahl von F reiburg  aber nur 
8 Stimmen abgegeben. Es musste somit auch bei der 
W ahl von F reiburg  i. Br. als O rt für die 16. H auptver
sammlung bleiben, obgleich von verschiedenen Seiten 
gegen den weit en tlegenen  O rt E inspruch erhoben wurde. 
In  der V orstandssitzung wurde ferner die Tagesordnung 
der ausserordentlichen V ersam m lung festgestellt und ferner 
beschlossen, den V orstandsm itgliedern den Postscheckver- 
kehr frei zu stellen. Der V orstand h a t ausserdem  be
schlossen, der 16. H auptversam m lung die W ahl des Mit
begründers des V ereins, H errn  Georg Braune zum Ehren- 
mitgliede in Vorschlag zu bringen. Durch den Tod des 
H errn  Braune ist dieser, vom V orstande einstim mig ge
fasste Beschluss hinfällig  geworden.

Am 15. März 1909 hat sich V orstand, geschäfts
führender Ausschuss und Redaktionskom ission im K aiser
keller zu Berlin hauptsächlich m it der Aufstellung der 
T agesordnung für die ausserordentliche Versam mlung in  
Koblenz beschäftigt.
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Am 13. Ju li 1909 wurde über die herauszugebende 
Jubiläum sschrift und über die Tagesordnung der H aup t
versam m lung beraten.

Die Berliner Gruppe des Vereins hat im W in ter
sem ester 1908/09 im R estaurant Rotes Haus am Nollen- 
dorfplatz regelm ässige Zusam menkünfte, teilweise un ter 
Zuziehung von Damen abgehalten. Diese Zusam menkünfte 
beschloss am 15. März 1909 ein gemeinsames Essen der 
Berliner Gruppe im K aiserkeller, zu dem die M itglieder 
mit ihren Damen zahlreich erschienen waren. Auch die 
beiden Ehrenm itglieder des V ereins nahm en m it ihren 
G attinnen an der festlichen V eranstaltung teil.

Auf Grund des Beschlusses der 15. H auptversam m 
lung in Braunschweig ha t am 10. Mai 1909, der Sitzung 
der westlichen G ruppe vorangehend, in Koblenz eine 
ausserordentliche Versam m lung des V ereins stattgefunden, 
an der 38 M itglieder und 7 Damen und Gäste teilgenom 
men haben. Über die V erhandlungsgegenstände g ibt das 
in Druck gelegte Protokoll Aufschluss. Im  Anschluss 
an die Versam m lung wurde im Motorboot eine F ah rt 
nach Braubach und ein Besuch der altehrw ürdigen M arx
burg unternom m en.

Vom 28. Jan u ar bis 6. F eb ruar 1909 fand in Berlin 
ein Kursus zur Einführung in die S tarkstrom -E lektrotech- 
nik sta tt, der Dank der ta tk räftigen  U nterstü tzung des 
Reichsversicherungsam tes von 51 Mitgliedern und 6 G ästen 
besucht war. V orträge hatten übernom m en die H erren  
Prof. Dr. W. W edding, Obering. Gaze, Ing. v. Hammel, 
Ing . Schüten, Ing . Krobne, Obering. Pohl, Dr. Michalke, 
Ing . Fuhrken , Ing . H errm ann. Von den M itgliedern 
haben sich um den Kursus besonders die H erren Ober
ing. Seidel und Gunderloch verdient gemacht. Das 
ausserordentliche Entgegenkom m en, welches die grossen 
B erliner E lektrizitätsgesellschaften bei dieser Gelegenheit 
dem Verein erw iesen haben, verdient besonderen Dank.

An einzelnen V orträgen ha t sowohl der H err P räsi
dent des Reichsversicherungsam tes Dr. Kaufmann als auch 
der Senatsvorsitzende H err Geh. R egierungsrat Prof. 
H artm ann teilgenommen. Der H err P räsident ha t auch 
in die Besprechung eingegriffen. An die V orträge haben 
sich zahlreiche Besichtigungen von B etriebsstätten ange
schlossen.

Da von verschiedenen Seiten die W iederholung des 
Kursus gew ünscht wurde, ist ein 2. K ursus für den De
zember 1909 in Aussicht genommen. Über 20 Meldungen 
sind bereits für diesen 2. Kursus eingegangen. Ausserdem 
beabsichtigt der V orstand der P riva tbahnen -B eru fsge
nossenschaft in Lübeck seine Genossenschaftsm itglieder 
auf die V orträge aufm erksam  zu machen und sie anzu
regen, geeignete Persönlichkeiten zu entsenden.

Im Jun i 1909 ist an die Mitglieder ein Rundschreiben 
versandt worden, in dem sie um fleissige M itarbeit an 
der Zeitschrift „Sozial-Technik“ gebeten und auf den für 
den Dezember in Aussicht genommenen 2. Kursus zur 
E inführung in die S tarkstrom -Elektrotechnik hingewiesen 
wurden.

Säm tlichen M itgliedern des Vereins ist ein künst
lerischer Abdruck des dem Verein von der A usstellung 
in Budapest überm ittelten G edenkblattes zugegangen, mit

welchem dem Verein die V erleihung der Königl. ungari
schen goldenen Staatsm edaille angezeigt wird.

F ü r die Ü bersendung der V erhandlungen der 15. H aup t
versam m lung ist dem Verein von vielen Behörden und 
P rivaten  Dank ausgesprochen worden. Die V erhandlungs
schrift ist ausserdem  an sämtliche Mitglieder versandt 
worden.

A uf Grund des Beschlusses der 15. H auptversam m 
lung in Braunschweig sind dem H errn  Minister für H an
del und Gewerbe in  Preussen am 6. F ebruar 1909 die 
Schriften überm ittelt worden, die die V erhandlungen be
treffend Um laufgeschwindigkeit schnellaufender Schleif
scheiben enthalten. Eine Antwort auf diese Sendung ist 
dem Verein nicht zugegangen.

Die in F rank fu rt und Umgegend wohnenden Mit
glieder sind durch Rundschreiben auf das Gesuch der 
Redaktion einer techn. Zeitschrift aufmerksam gem acht 
worden, die sich an den Verein um Nachweis eines In 
genieurs gew andt hat, der mit umfassendem W issen auf 
dem Gebiete der neuzeitlichen U nfalltechnik und jo u rn a
listischer Befähigung ausgerüstet und geneigt ist, im 
N ebenam t die Redaktion einer Zeitschrift zu übernehm en. 
Da mehrfach Stellengesuche an den V orstand ge
langt sind und auf der anderen Seite Anfragen nach ge
eigneten Bew erbern um Stellungen als techn. Aufsichts
beamte, wird die F rage zu erwägen sein, ob nicht zweck
mässig von Vereins wegen eine Stellenverm ittlung einzu
richten ist.

Zu einer A rbeit über die bestehende Ingenieur-O rga
nisation im deutschen Sprachgebiet ist dem H erausgeber 
dieser Arbeit eine kurze Geschichte des Vereins deutscher 
Revisions-Ingenieure nebst Satzungen überm ittelt worden.

Im F rüh jahr 1909 ist die Vereinsschrift No. 1 von 
Heidepriem „Die Reinigung des K esselspeisewassers“ in
2. Auflage bearbeitet von Johannes Bracht, Oberingenieur 
des Rheinischen D am pfkessel-Ü berw achungsvereins in 
Düsseldorf und Dr. Georg Hausdorff, vereideter Chemiker 
in Essen a. d. R uhr im Verlage von A. Seydel, Berlin 
erschienen. Das 74 Textseiten in Lexikonform at und 
38 Textabbildungen umfassende H eft hat guten A nklang 
gefunden.

H err Specht ha t es übernommen, eine Vereinsschrift 
über „U nfallverhütung an Stanzen und P ressen “ zu ver
fassen.

Der in ternationale Verband der Dampfkessel-Uber- 
wachungsvereine ha t durch den geschäftsführenden V er
bandsverein in H annover eine Einladung zu der vom 
24. bis 26. Ju n i d. J . in Lille abgehaltenen 39. Dele
gierten- und Ingenieur-V ersam m lung ergehen lassen. H err 
Oberingenieur Bütow hat freundlichst die V ertretung des 
Vereins in dieser Versam m lung übernommen.

Noch zu erwähnen bleibt, dass dem H errn  P räsi
denten Dr. Kaufm ann zur Feier seiner silbernen Hochzeit 
namens des Vereins m it herzlichem Glückwunschschreiben 
eine Blumenspende überm ittelt worden ist, für die freund
licher Dank einging.

Dem akadem ischen D irektorium  der Universität F rei
burg i. Br. ist für die freundliche Bereitwilligkeit, mit 
der das Direktorium  das Auditorium maximum der Uni



versität und den Projektionsapparat für die 16. H aupt
versam m lung zur V erfügung gestellt hat, Dank ausge
sprochen worden, der h ier w iederholt sei.

D er Bücherei des Vereins sind die folgenden Druck
schriften überwiesen worden, für die den Gebern Dank 
ausgesprochen sei:

Jahresbericht des D am pfkessel-Überwachungsvereins 
der Zechen im Oberbergam tsbezirk D ortm und zu Essen 
a. d. Ruhr. Siebentes G eschäftsjahr 1. A pril 1906 bis 
31. März 1907, desgl. achtes Geschäftsjahr, desgl. neuntes 
Geschäftsjahr.

Berichte des Z entral-V erbandes der Preussischen 
Dam pfkessel-Überwachungsvereine über das Geschäftsjahr 
1906/07, 1907/08, 1908/09.

Jahresberich t des Dam pfkessel-Überwachungsvereins 
Essen a. d. Ruhr 1907/08.

Protokoll der 38. D elegierten- und Ingenieur-V er
sam m lung des In ternationalen  Verbandes der Dampf
kessel-Überwachungsvereine zu W iesbaden am 8. und 
9. September 1908.

Bericht über die T ätigkeit der techn. Aufsichtsbe
am ten der Zuckerberufsgenossenschaft im Jah re  1906.

Geschäftsbericht für das Ja h r 1906 für die 23. o rdent
liche Genossenschaftsversammlung am 27. Ju li 1907 der 
Sächsischen-Textil-Berufsgenossenschaft.

Zusam menstellung der Jahresberichte über die Tätig
keit der technischen Aufsichtsbeam ten der Fleischerei- 
Berufsgenossenschaft für das Ja h r 1906 und 1907.

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeam ten der 
Berufsgenossenschaft der Feinm echanik, Berlin 1907.

Jahresbericht für das Ja h r  1907 des technischen Auf
sichtsbeam ten der Papierverarbeitungs - Berufsgenossen
schaft, desgl. iür das das Ja h r  1908.

Jahresbericht für das Jah r 1907 des technischen Auf
sichtsbeam ten der Sektion V III der S teinbruchs-B erufs
genossenschaft, Schlesien.

Bericht über die T ätigkeit des technischen Aufsichts
beam ten der N ahrungsm ittel-Industrie-B erufsgenossen
schaft im Jahre  1907. N achtrag  dazu m it Illustrationen.

G eschäftsbericht für das Ja h r  1908 der M aschinen
bau- und Kleineisen-Berufsgenossenschaft, Sektion V.

Jahresbericht des technischen Aufsichtsbeamten Herrn 
Ing. F reudenberg  für das Ja h r 1908, Rhein. W estf. H ütten- 
und W alzwerks-Berufsgenossenschaft.

Geschäftsbericht und Rechnungsabschluss der Sächs. 
Thüring. Eisen- und Stahl-B.-G. zu Leipzig vom 1. 1. bis 
31. 12. 1908.

P rotokoll der zwölftenVersamm lung des Vorstandes des

Deutschen Verbandes für die M aterialprüfungen der Tech
nik.

Desgl. P rotokoll der 13., 14. und 15. V ersam m lung 
des V orstandes.

Protokoll der 8. V ersam m lung des deutschen V er
bandes für die M aterialprüfungen der Technik am 5. Ok
tober 1907, desgl. der 9. Versam m lung.

Die K erbschlagprobe im M aterialprüfungswesen. D eut
scher V erband für die M aterialprüfungen der Technik.

Verzeichnis der in T ätigkeit getre tenen  Ausschüsse, 
deren Aufgabe und Mitglieder. Deutscher V erband für 
die M aterialprüfungen der Technik.

Satzungen und M itgliederverzeichnis des deutschen 
Verbandes für die M aterialprüfungen der Technik.

Bericht/ über die T ätigkeit des Königl. M aterial- 
Prüfungsam tes, Gr. Lichterfelde 1906/07.

Sonderabdruck aus den M itteilungen aus dem Königl. 
M aterial-Prüfungsam t 1908.

M itteilungen des In ternationalen  V erbandes für die 
M aterialprüfungen der Technik No. 4, März 1909.

M itteilungen des In ternatipnalen  V erbandes für die 
M aterialprüfungen der Technik No. 6, Ju n i 1909.

Mitteilungen des in ternat. Verbandes für die M aterial
prüfungen der Technik No. 7, Ju n i 1909.

M itteilungen des In ternationalen  Verbandes für die 
M aterialprüfungen der Technik No. 8, Ju li 1909.

M itteilungen des In ternationalen  V erbandes für die 
M aterialprüfungen der Technik No. 9, Ju li 1909.

A nleitung zur U ntersuchung der H ebezeuge und 
Prüfung ih rer T ragorgane im Betriebe (4. Auflage).

Die Reinigung des Kesselspeisewassers von H eide
priem (2. Auflage).

Mappe m it D ruckschriften der Allgem. E lektrizitäts- 
Ges. und Nachrichten der S iem ens-Schuckert-W erke und 
der F irm a Siemens & H alske in einem Band.

Prof. Dr. L. Graetz „Kurzer Abriss der E lek triz itä t.“
G ewerbehygienisches Museum in W ien, M itteilung 

No. 317 und 318.

Illustrie rter Leitfaden für die U nfallverhütungstech
nik in Möbel- und Ilolzwarenfabriken und verw andten 
Betrieben, verfasst von Rud. Hofmann.

Schutzvorrichtungen an P ressen und W alzen von 
Obering. Max Schuberth, technischer Aufsichtsbeamter 
der Südd. Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft, 
S tu ttgart.

Technische Auskunft, M onatsschrift des In ternatio 
nalen In stitu ts  für Techno-Bibliographie Jan u ar bis Juli 
1909.

■mm-

Buchdruckerei R oitzsch , A lbert Schulze, R oitzsch.



Anwesend sind die M itglieder H erren : E rnst R a u e r ;  
A.  D ö r n t e ;  H.  E l t e n ;  F.  F r e u d e n b e r g ;  M,  
G a r y ;  F ritz G r e v e ;  I. G u n d e r l o c h ;  Herrn.  H o l t z -  
h a u s e n ;  R.  H ü t t ;  Ad.  H o f f m a n n ;  W ilh. H o r n e ;
H.  H a a s e ;  A lbert K o c h ;  H.  F.  K r a m p f ;  Dr. ju r. 
A. L ö b n e r ; Oskar L e o n h a r d ;  Fr.  M o e s e r ;  N o t- 
t e b o h m ;  G. L.  P o g g e n p o h l ;  G. R i e t k ö t t e r ;  
A.  S i c k e l ;  Herrn.  S c h ä f e r ;  C. S c h a u b ;  S t u m p f ;  
W.  S i l b e r ;  M.  S c h u b e r t h ;  C. V o l l e r t ;  I. E.  
W  u n d e r l e ;  Th.  Z a c h a r i a s ;  H.  Z a c h a r i a s ;  A. 
Z s c h e y g e ;  sowie die H erren  Dr. L i n  n von der Rhein.- 
W estfäl.-Textil-B . G. M ünchen-Gladbach und B ergreferendar 
H o f f m e i s t e r  Holzminden als Gäste.

D er Vorsitzende H err Prof. G a r y  eröffnet 9 Uhr 
10 Min. die Sitzung und heisst die E rschienenen herzlich 
w illkommen. ,— E r erinnert daran, dass die ausserordent
liche Hauptversam m lung auf W unsch vieler M itglieder 
zu dem Zwecke veranstaltet worden sei, die Besprechung 
zweier Rundschreiben des Reichsversicherungsam tes zu 
ermöglichen, die bei verschiedenen Berufsgenossenschaften 
zu Zweifeln V eranlassung gegeben hätten. Als die A b
sicht, eine ausserordentliche Versam mlung abzuhalten, 
zur allgem einen K enntnis der M itglieder g e lan g te , sei 
von verschiedenen Seiten P ro test gegen dieses V orhaben 
erhoben worden. Der V orstand habe deshalb schriftlich 
bei den M itgliedern angefragt, ob die Versam m lung s ta tt
finden solle oder nicht. — Nachdem von 111 Stimmen 
75 für A bhaltung der V ersam m lung gewesen w ären, sei 
der V orstand auf Grund des § 31 der Satzungen berech
tig t gewesen, eine V ersam m lung einzuberufen. Der V or
sitzende richtet an die Versam m lung die Frage, ob sie 
m it dieser Auffassung einverstanden s e i , worauf sich 
W iderspruch nicht erhebt.

Der V orsitzende teilt sodann mit, dass er m it Rück
sicht darauf, dass in der heutigen Sitzung am tliche Mass
nahm en besprochen werden sollen, sich zuerst schriftlich 
und später mündlich an das Reichsversicherungsam t m it 
der B itte gew andt habe, einen V ertre te r zu der Versam m
lung zu entsenden. Es sei ihm indessen der Bescheid 
g ew o rd en , dass dies wegen sta rker Ü berhäufung mit 
D ienstgeschäften nicht möglich sei. Der P räsiden t des 
Reichsversicherungsam tes habe jedoch den Vorsitzenden 
erm ächtigt, der Versam m lung M itteilungen zu machen, 
die er am Schlüsse der B esprechung bekannt geben werde. 
W eitere E inladungen zu der heutigen V ersam m lung 
seien n icht ergangen, indessen seien 2 G äste zu begrüssen: 
H err Hoffmeister, der die Absicht habe, bei einer Berufs
genossenschaft als technischer A ufsichtsbeam ter einzutreten 
und H err Linn, A ssistent bei der Textil-Berufsgenossen- 
schaft in M. Gladbach.

H ierauf wird in die Erledigung der Tagesordnung 
e in g e tre ten : P u n k t  1:  W i e  k a n n  d e m  R u n d 
s c h r e i b e n ’ d e s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t e s  
v o m  14. A p r i l  1908 — I 2939 — am  b e s t e n  e n t 
s p r o c h e n  w e r d e n ?

Das Rundschreiben wird von H errn  Koch verlesen.
Der H err V o r s i t z e n d e  empfiehlt, die Sätze des 

Rundschreibens nacheinander einzeln durchzugehen. Von 
Besprechung der Punkte 4, 5 und 6 könne wohl abge
sehen w erd en , da sie A ngelegenheiten der Genossen
schafts-Vorstände betreffen. Zu dem Rundschreiben sei 
auch eine schriftliche Äusserung eingelaufen.

D er Brief wird zwar von H errn  F reudenberg  verlesen, 
soll aber nicht zu Protokoll gegeben w erden , da der 
Schreiber N ennung seines Namens n icht w ünscht und 
anonym e M einungsäusserungen unberücksichtigt bleiben 
müssen.

Der H err V o r s i t z e n d e  empfiehlt, in der heutigen 
Versammlung unabhängig von diesem Schreiben zu ver
handeln und das Schreiben lediglich zu den Akten zu 
legen.

H err S i c k e l  bespricht P unk t 1 und 2 des Rund
schreibens kurz und hegt bezüglich des Punktes 3 des
selben ernste B edenken, da die technischen Aufsichts
beamten dadurch in  ihrer Tätigkeit beschränkt seien. 
Man könne sich nicht immer nach dem Buchstaben der 
Unfallverhütungsvorschriften richten und nur das m onie
ren, was in den Vorschriften stände. Es sei dies ein 
wichtiger P unk t und wäre hierin eine Ä nderung wohl 
erwünscht.

H err N o t t e b o h m  glaubt, dass die bisherige Art 
und W eise der Revisionsausübung durchaus angemessen 
sei, da hier bei jeder Berufsgenossenschaft sich im Laufe 
der Zeit derjenige Modus herausgebildet habe, der für 
die besonderen Verhältnisse in der Genossenschaft der 
geeignetste sei. Aus diesem Grunde w ürden die Genossen
schaftsvorstände wohl wenig Neigung haben, von einem 
bew ährten Modus abzugehen. E r sei also der Ansicht, 
dass die Revisionsverordnungen für die Betriebe am besten 
vom Aufsichtsbeamten selbst zu erlassen seien, an den 
auch die Anzeige von deren A usführung ersta tte t werden 
müsse. Das sei kein Eingriff in die Befugnisse des Vor
standes, auch würde dadurqh dessen Ansehn und Geltung 
in keiner W eise geschmälert, im Gegenteil komme auf 
diese W eise bei eintretenden Schwierigkeiten in der 
D urchführung der Revisionsanordnungen, wo der Vorstand 
angerufen werden müsse, dessen übergeordnetes V erhält
nis besonders deutlich zum Ausdruck. Das unm ittelbare 
Eingreifen des Aufsichtsbeamten, auch bei anderen Gele
genheiten, habe den Vorzug einer grösseren E indrucks



fäh igkeit, als es selbst Erlasse des V orstandes haben 
können, wenn diese, wie es meist der P all sein dürfte, 
erst längere Zeit nach der Revision bei den Betrieben 
eingehen. Der erste Vorsitzende seiner, des Redners, 
Berufsgenosseuschaft, der verstorbene F re iherr von Stumm- 
H alberg, der doch gewiss au f diesem ganzen Gebiete als 
allererste A utorität anzusprechen gewesen sei, habe in 
der ersten Vorstandsitzung, an welcher Redner nach seiner 
A nstellung im Jahre  1886 teilnahm, seiner Auffassung 
von der S tellung und der T ätigkeit des Aufsichtsbeamten 
durch die Bemerkung sehr bezeichnend Ausdruck ver
liehen : „M. H. W ir können dem Beauftragten n icht 
genug A utorität m it au f den W eg geben .“ D aher sei bei 
der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft von 
A nfang an in  der vorbezeiclineten W eise und m it bestem 
Erfolg verfahren worden. Die B etriebsunternehm er und 
H auptbetriebsleiter hätten  A chtung vor dem Aufsichtsbe
am ten und verhielten sich in jeder W eise entgegenkommend) 
beides übertrage sich dann von selbst auf ihre U nteror
gane. Dieser direkte V erkehr schaffe auch m it der Zeit 
ein gegenseitiges V ertrauensverhältn is, das der Unfall
verhü tung  in hohem Masse zu Gute komme. Voraus
setzung für alles das sei aber natürlich ausreichende 
Fachkenntnis und praktische Erfahrung, nicht zum wenig
sten auch entsprechendes Taktgefühl.

Redner spricht sich dagegen aus, dass man allgem ein 
an  O rt und Stelle die Revisionsprotokolle endgiltig schrift
lich niederlege und diese unterschriftlich anerkennen lasse- 
Als Beweis für die U ndurchführbarkeit einer solchen 
M assnahme in vielen Fällen führt er 2 Beispiele an :
1. Die Revision eines um fangreichen Hüttenwerks< W er 
soll hier das Protokoll anerkennen? Der G eneraldirektor, 
der vielfach von Haus aus rein kaufmännisch vorgebildet 
ist, würde und könnte sich nicht m it örtlichen technischen 
E inzelheiten befassen. Die selbstständigen Vorsteher der 
vielen Betriebsabteilungen aber könnten nur für ihre Ab
teilung zeichnen. Seien sie nicht zur Stelle, wie es häufig 
vorkäme, dann tre te  vielleicht ein weniger erfahrener 
und verantw ortungsfähiger A ssistent an ihre Stelle und es 
sei sehr fraglich, ob dessen Auffassung auch immer von 
dem betreffenden V orsteher geteilt werden würde. 2. Die 
Revision einer kleinen Schlosserei: Is t der Meister selbst, 
wie so oft, nicht da, dann müsste die Ehefrau das P ro to
koll unterschreiben oder aber der vielleicht einzige L ehr
ling. In  beiden F ällen  dürfte dem Meister die U nter
schrift wenig massgebend sein.

H err B a u e r  schliesst sich den A usführungen des 
V orredners im allgem einen an. Bezüglich der Be
triebsrevisionen bem erkt e r , das bei seiner Berufsge
nossenschaft die Berichtsabfassung nicht an O rt und 
S telle , sondern später erfolge und von den Revisions
berichten der Geschäftsführung Durchschläge überm ittelt 
würden, die den K atasterakten  einverleibt würden. Dieses 
V erfahren habe sich bei seiner Berufsgenossenschaft gut 
bew ährt und er sehe keinen Grund, davon abzugehen. 
Auch bezüglich des Punktes, die Befunde über die Be
triebsrevisionen an O rt und Stelle von dem Unternehm er 
unterschreiben zu lassen, schliesst Redner sich den Aus
führungen des H errn  Nottebohm  an , indem er weiter

ausführt, dass er sich, wenn er B etriebsunternehm er wäre, 
einfach weigern würde, die U nterschrift zu leisten. E r 
würde sich doch nicht selbst den Strick drehen, dam it 
m an nachher ihn mit Grund bestrafen könne. E r würde 
nie vom Betriebsunternehm er die U nterschrift verlangen 
mit der Absicht, ihn bestrafen zu lassen. E tw as derar
tiges gehe gegen sein Empfinden. F erner sei ein Bericht 
über Betriebsrevisionen nicht ohne weiteres an O rt und 
Stelle herzustellen, derselbe müsse sorgfältig ausgearbeitet 
werden, damit der U nternehm er auch genau wisse, was 
e r zu tun  h a b e ; es gebe j a  derartige Berichte, die 
40—50 Ziffern enthielten.

H err F r e u d e n b e r g  bem erkt, dass auch er mit 
den beiden V orrednern  einverstanden sei. Bei seiner 
Berufsgenossenschaft habe man die M assregel, die Revi
sionsberichte an O rt und Stelle unterschreiben zu lassen, 
im Jah re  1888 bei A usgabe der U nfallverhütungsvor
schriften schon mal eingeführt. Das V erfahren habe sich 
aber als sehr um ständlich und überflüssig erwiesen, so- 
dass man nach 2 —3 Jah ren  zu einfacherer Methode über
gegangen sei. E r sei, wenn er in k leinen B etrieben die 
U nterschriftsleistung verlangt habe, häufig wegen Tinte 
und Feder in  V erlegenheit gekommen. E r spreche aller
dings aus einer Zeit von vor 20 Jahren . Redner führt 
dann einen drastischen Fall a n : Er habe einmal bei einem 
U nternehm er einen von diesem m itunterschriebenen Revi
sionsbericht zurückgelassen und sei der V ertreter des 
obersten Leiters m it allen A nordnungen einverstanden 
gewesen. N ach einiger Zeit habe ihm der oberste Leiter 
den Bericht zurückgeschickt m it der B em erkung : „Diese 
und jene A nordnungen führe ich nicht aus.“ Die Folgen 
dieser H andlung w aren für den V ertre te r des U nterneh
mers sehr unangenehm . Je tz t sei bei seiner Berufsge
nossenschaft die Sache einfach, die Berichte würden mög
lichst kurz gefasst und dem U nternehm er das O riginal 
übersand t; wie dieser die A nordnungen ausführe, sei seine 
Sache. Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass der U nter
nehm er selbst oder ein Meister aus dem Betriebe p rak 
tischere Ausführungen erdächte, wie sie ihm  in der kurzen 
Zeit vom Aufsichtsbeamten gegeben werden könnten. Red
ner steht auf dem Standpunkte, es bei den durch die 
P rax is bew ährten Methoden zu belassen. Die Unternehm er 
seien daran  gewöhnt und gäben rechtzeitig N achricht von 
der A usführung der getroffenen Bestim mungen.

H err H o l t z h a u s e n  führt aus, dass er allerdings 
auf einem etwas anderen S tandpunkte stehe. Die Durch
führung der besprochenen Massregel stosse bei ihm nicht 
auf besondere Schwierigkeiten. Die gerügten  Mängel 
w ürden an O rt und Stelle niedergeschrieben und er lasse 
den U nternehm er unterschreiben, nicht m it der Absicht, 
eine H andhabe zu seiner B estrafung zu besitzen, sondern 
es sei ihm lediglich darum zu tun, auch vom U nternehm er 
die Bescheinigung zu besitzen, dass er als Aufsichtsbe
am ter die M ängel gerügt habe. Falls der U nternehm er 
nicht binnen einer bestimmten F rist die A bstellung der 
Mängel anzeige, w ürde er daran  erinnert und ihm h ier
bei die gerügten  Mängel noch einm al m itgeteilt. Es 
w ürde dem U nternehm er auch nur gesagt, dies und das 
ha t zu geschehen, das „W ie“ der A usführung bleibe dem
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U nternehm er selbst überlassen. Bezüglich des Absatzes 
3 des Rundschreibens des Reichsversicherungsam tes ist 
R edner der Ansicht, dass es n icht angängig sei, nur durch 
die U nfallverhütungsvorschriften begründete Missstände 
zu rügen. Eine derartige M assregel sage ihm nicht zu, 
es m üsse dem technischen Aufsichtsbeam ten freigestellt 
sein , auch andere M ängel zu monieren. Die Ansicht, 
dass m an U nternehm er nu r wegen der Missstände im 
Betriebe, die durch die U nfallverhütungsvorschriften be
gründet seien, bestrafen könne, werde von den Gerichten 
nicht imm er geteilt, was R edner durch einen in seiner P rax is 
vorgekom m enen Fall belegt. E in S trafrech t aus Bean
standungen, die n icht durch die UnfallverhütungsVor
schriften gedeckt seien, stehe den Berufsgenossenschaften 
allerdings n icht zu.

H err G.u n d e r 1 o c h m acht einige kurze A usführungen 
zu P u n k t 1 und 2 des Rundschreibens des Reichsver
sicherungsam tes und ist zu P unk t 3 der Ansicht, dass 
dem technischen A ufsichtsbeam ten freie Hand gelassen 
w erden müsse. E r halte die M assregel, an O rt und Stelle 
die U nterschrift der Revisionsberichte zu verlangen, für 
w ünschensw ert und in  den m eisten Fällen für durchführ
bar. Da wo dies nicht zu erreichen ist, wird dem U nter
nehm er der Revisionsbericht durch die Post zugestellt. 
D er U nternehm er bestätig t durch seine U nterschrift, die 
Kopie des Berichtes und dadurch die K enntnis der Be
anstandungen erhalten zu haben, während der Aufsichts
beam te einen Beweis in den H änden hat, dass er die 
betreffenden B eanstandungen gem acht und deren Beseiti
gung verlangt habe. In  Fällen, in denen die B etriebs
revisionen früher oder später zu einer Bestrafung des 
U nternehm ers führe, sei ein solcher Beweis zweifellos von 
W ert.

Der H err V o r s i t z e n d e  stellt fest, dass wesentliche 
A bweichung der M einungen in den H auptsachen bei den 
einzelnen R ednern nicht besteht, er ersucht die w eiteren 
Redner, sich bei ihren A usführungen m öglichst kurz zu 
fassen.

H err S i c k e l  bem erkt, dass sich bei seiner Berufs
genossenschaft das V erfahren, die Revisionsberichte an 
Ort und Stelle zu verfassen und auch vom U nternehm er 
unterschreiben zu lassen, gut bew ährt habe. Es seien 
zwei Lager, für und wider, vorhanden, sodass festgestellt 
w erden müsste, wozu die M ajorität neige.

Der H err V o r s i t z e n d e  ist der Ansicht, dass hier die 
M ajorität n icht ausschlaggebend sein könne, da m an nicht 
schem atisieren dürfe und die A ngelegenheit jedenfalls nur 
un te r Berücksichtigung der örtlichen V erhältnisse in den 
einzelnen Betrieben erledigt werden könne.

H err H ofrat Dr. ju r. L ö b n e r  führt aus, dass es 
sich nicht um direkte, un ter allen Um ständen und in 
allen Fällen anzuwendende A nordnungen handele, die 
das Reichsversicherungsam t in seinem Rundschreiben er
neuert habe. Sehr wohl könne es Vorkommen, dass der 
U nternehm er b eh a u p te , der Aufsichtsbeam te sei gar 
nicht bei ihm gewesen. F ü r diesen F all und auch ins
besondere für alle a n d e re n , in denen ein Verfahren 
abgesetzt werde, sei es gu t, ja  nötig, dass man einen 
Beleg (Befundbericht m it der U nterschrift des U nter

nehm ers oder seines V ertreters) vorzeigen könne als 
Deckung für den technischen Aufsichtsbeamten. Der Be
triebsunternehm er, der behaupte , der technische Auf- 
sichtsbeamte sei nicht bei ihm gewesen, könne in gutem 
Glauben sein. Bei der grossen Zahl der Aufsichtsorgane, 
mit denen ein U nternehm er heutzutage zu rechnen habe, 
sei dies nicht einmal allzu verwunderlich.

Zu P unk t 3 des Rundschreibens sei vor allem zu 
betonen, dass es sich auf das V orhandensein der V oraus
setzungen zum Erlass von S trafverfügungen beziehe. 
Redner verw eist hierzu auf seine schon in früheren V er
sammlungen gem achten A usführungen und bem erkt, wohl 
möge es den technischen Aufsichtsbeamten nicht selten 
wünschenswert erscheinen, in ihren A nforderungen w eiter
zugehen, als der W ortlaut der U nfallverhütungsvorschrif
ten zulasse. Man werde gern die neuesten Fortschritte 
auf dem Gebiete der U nfallverhütung berücksichtigen 
und f alte Fehler bessern wollen. Aber der technische 
Aufsichtsbeamte sei doch nicht Gesetzgeber, der neue 
Bestimmungen treffen könne, für deren Nichtbefolgung 
etw a Strafen festgesetzt werden könnten. B erater und 
W arner könne er neben seiner K ontrolltätigkeit sein, immer 
aber sei der Unterschied zu m achen : was in den U nfall
verhütungsvorschriften stehe, könne der Aufsichtsbeamte 
befehlen, sonstige Massnahmen jedoch nur empfehlen. 
Mit der Em pfehlung sei es allerdings in manchen Fällen 
eine heikle Sache, was der von H errn H oltzhausen er
wähnte Fall beweise. Überzeugender Hinweis auf be
sondere Gefahren gewisser E inrichtungen, die jedoch von 
den Unfallverhütungsvorschriften noch nicht erfasst würden, 
könnte gegebenen Falles dahin führen, dass dem U nter
nehm er eine erhöhte V erantw ortung erwachse. Sei die 
Gefahr eine besonders grosse und helfe trotzdem W arnung 
und Belehrung nicht und der technische Aufsichtsbeamte 
und die Berufsgenossenschaft müssten sich sagen, es stehe 
ihnen kein S trafm ittel zur Abstellung der Gefahr zu Ge
bote, so blieben äussersten Falles als Notweg offen: Ver
nehm en mit Gewerbeinspektion oder un terer V erw altungs
behörde.

H err S c l i u b e r t h  empfiehlt, um aus dem Dilemma 
herauszukomm en, als einziges M ittel eine allgem einere 
Fassung der U nfallverhütungsvorschriften, damit man 
um fangreicher Schutzvorrichtungen auf Grund der Unfall
verhütungsvorschriften anordnen könne. E r habe diesen 
Gedanken seiner Zeit in H eidelberg ausführlich behandelt. 
F erner erw ähnt der Redner, dass er im allgem einen die 
Berichte dann unterschreiben lasse, wenn sie Auflagen 
enthalten.

H err S t öp  e l  bem erkt, dass bei seiner Berufsgenossen
schaft die Aufsichtsbeam ten die Abstellung von M ängeln 
im Betriebe, welche nicht unter die U nfallverhütungsvor
schriften fielen, durch Empfehlung herbeizuführen und die 
U nternehm er darauf aufmerksam zu m achen pflegten, dass 
der V orstand der Berufsgenossenschaft bei vorkommen
den Unfällen, welche auf das Fehlen diesbezüglicher Schutz
vorrichtungen zurückzuführen se ien , Regressansprüche 
an die U nternehm er stellen könnte. Bezüglich des P unk
tes 3 des Rundschreibens bem erkt Redner, dass diese 
M assregel bei seiner Berufsgenossenschaft schon lange



im Gebrauch sei. Bei grossen B etrieben möge die Mass
regel Schwierigkeiten verursachen, aber bei k leineren 
Betrieben sei sie ganz gut durchführbar. Es käme n a tü r
lich schon vor, dass in einigen Betrieben schlechte Tische 
zum Schreiben seien etc.

H err H o f f m a n n  führt aus, das auch bei seiner Be
rufsgenossenschaft an Ort und Stelle Protokolle über die 
Betriebsrevision aufgenommen würden. Die B etriebsunter
nehm er erhielten von diesem Protokoll eine Abschrift 
und bestätig ten  den Em pfang derselben durch ihre U nter
schrift. Redner führt dann das bei seiner Berufsgenossen
schaft gehandhabte V erfahren noch näher aus.

H err B a u e r  betont, dass, wenn man Schutzvorrich
tungen anordne, m an auch eine Grundlage in den Unfall
verhütungsvorschriften besitzen müsse, um den U nter
nehm er bei N ichtanbringung der angeordneten Schutzvor
rich tungen  bestrafen zu können.

Der H err V o r s i t z e n d e  streift kurz die Ausfüh
rungen der H erren V orredner und erk lärt dann, dass er 
vom Reichsversicherungsam t erm ächtigt worden sei, F o l
gendes zu erk lä ren :

„Es ist dem Amt weniger darum zu tun, eine w ört
liche E rfüllung der Em pfehlungen des Rundschreibens 
zu erreichen, sondern vor allen Dingen sichere Unter
lagen zu gewinnen. Insbesondere sind für Streitfälle 
sichere U nterlagen notwendig. Ob diese U nterlagen 
n u n  in N iederschriften, Skizzen oder Photographien 
(Zuruf aus der V ersam m lung: Photographien  sind zweck
mässig) bestehen oder in anderer "Weise beschafft werden, 
ist gleichgültig. N ur soll der Aufsichtsbeamte, wenn 
bestraft werden soll, die U nfallverhütungsvorschriften 
zu Grunde legen und aktenm ässige U nterlagen für die 
Bestrafung beschaffen, damit bei Beschwerden an das 
Reichsversicherungsam t das gesam te M aterial ohne 
weiteres zur Verfügung s teh t.“

H err H ofrat Dr. ju r. L ö b n e r  w arn t im Interesse 
der Betriebsunternehm er vor der von H errn  Schuberth 
empfohlenen allgem eineren Fassung der U nfallverhütungs
vorschriften. Es seien k lare Bestim mungen zu fordern.

H err S c h u b e r t h  bem erkt, dass der Absatz 3 des 
Rundschreibens des Reichsversicherungsam tes ideale Un
fallverhütungsvorschriften voraussetze. Die seien aber 
nicht vorhanden und nicht zu erreichen, denn jeder Tag 
bringe neue Maschinen und neue Unfallgefahren. Die 
U nfallverhütungsvorschriften könnten doch nicht fort
während geändert werden, daher gäbe es nur das schon 
empfohlene M ittel: „Allgemeine Fassung der Unfallver
hütungsvorschriften !“

Der H err V o r s i t z e n d e  m eint, dass es in der be
sprochenen A ngelegenheit wohl zweckmässig sei, die 
goldene M ittelstrasse zu w andern und geht alsdann zu 
P unk t 2 der Tagesordnung über.

' P u n k t 2 .  I n w i e w e i t  w e r d e n  di e  v o m R e i c h s 
v e r s i c h e r u n g s a m t  i m R u n d s c h r e i b e n  v o m 7. D e 
z e m b e r  1908 —  I  21151 — e m p f o h l e n e n  M a s s 
n a h m e n  v o n  d e n  e i n z e l n e n  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t e n  a u s g e ü b t ?

Das Rundschreiben wird von H errn Nottebohm ver
lesen.

Der H err V o r s i t z e n d e  te ilt die A nsicht des H errn  
P räsidenten des Reichsversicherungsam tes in Sachen des 
Plakatwesens mit. Der H err P räsiden t habe sich seiner 
(des H errn  Vorsitzenden) Ansicht, dass bei A ushang vieler 
P lakate in den Betrieben, besonders in solchen m it ver
schiedenen Gewerbszweigen die W irkung  auf die A rbeiter 
gleich Null sei, n icht verschlossen und habe seine Mei
nung dahin ausgesprochen, dass in den Betrieben die 
Auslage der V orschriften in Buchform an bestim m ten 
Stellen zur Erfüllung der Gesetzesvorschrift ausreiche, dass 
es aber zweckmässig sei, an gefährlichen Stellen W ar
nungstafeln anzubringen, die au f die vorhandenen Ge
fahren hinw eisen D erartige P lakate könnten  n icht als 
gesetzliche V orschriften gelten, sondern stellten nur ein 
P lus zu dem K apitel U nfallverhütung dar.

H err F r e u d e n b e r g  glaubt, dass wohl bei den 
meisten Berufsgenossenschaften die U nfallverhütungsvor
schriften den A rbeitern  n icht nur in Plakatform  sondern 
auch in Buchform zugänglich seien bezw. ausgehändigt 
würden. R edner erw ähnt dann die von der M aschinen
bau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft in den 
letzten Jah ren  herausgegebenen M itteilungen an die ver
sicherten Personen ihrer Berufsgenossenschaft und liest 
einige Sätze aus diesen M itteilungen vor. A uf diese Mit
teilungen habe das Reichsversicherungsam t in seinem 
Rundschreiben besonders hingewiesen.

H err N o t t e b o h m  verliest h ierauf einen Artikel 
aus zwei Beilagen der „A rbeiterzeitung“ Sozialdem okra
tisches O rgan des Rhein. W estf. Industrie-G ebietes (Nr. 295 
vom 18. und 296 vom 19. Dezember 1908 m it dem Titel: 
„Unfallverhütung in der M etallindustrie“, in dem die vor
erw ähnten M itteilungen der M aschinenbau- und Kleineisen- 
industiie-B erufsgenossenschaft abfällig beurteilt werden 
und über die in den M itteilungen enthaltene Angabe k ri
tisiert wird, dass bei 1071 Unfällen die Schuld den Ar
beitern und n u r in 27 Fällen den U nternehm ern beige
messen werde.

H err F r e u d e n b e r g  ist der Ansicht, dass man sich 
durch derartige A rtikel in A rbeiterzeitungen nicht ab
halten lassen solle, mit den Veröffentlichungen w eiter 
fortzufahren. R edner verliest alsdann den von der Rhein. 
W estf. H ütten- und W alzwerks-Berufsgenossenschaft dem 
Reichsversicherungsam t auf die V erfügung vom 7. De
zember 1908 ersta tte ten  Bericht, in  dem u. a. gesagt ist, 
dass schon in  den Jah ren  1889/90 B ekanntgabe der durch 
eigene Schuld der A rbeiter veranlassten schweren Unfälle 
stattgefunden habe, aber keinerlei E rfolg erzielt worden 
sei. Es sei zweckmässig, erst noch abzuwarten, welche 
Erfahrungen die M aschinenbau- und K leineisenindustrie- 
Berufsgenossenschaft m it der H erausgabe der F lugblätter 
mache. E in Erfolg sei in Zweifel zu ziehen. Bei seiner 
Berufsgenossenschaft habe sich der G enossenschafts-Vor
stand darauf beschränkt, durch Belohnungen und Be
strafungen auf die bessere Beachtung der Vorschriften 
hinzuwirken. Bezüglich der Fussbekleidung für A rbeiter 
in Giessereibetrieben sei zu bem erken, dass es wohl nicht 
zweckmässig sei, eine ganz bestim m te Fussbekleidung zu 
empfehlen, denn, w ürde der Giesser beim Giessen eine 
andere als die von ihm stets getragene Fussbekleidung



benutzen m üssen, so w ürde er vielleicht die nötige S icher
heit verlieren.

H err B a u e r  bemerkt, er glaube nicht, dass mit den 
erw ähnten Mitteilungen Erfolg erzielt werde, insbesondere 
w enn hinzukomme, dass diese M itteilungen von den Ar
beitern  noch falsch aufgefasst würden. Aber er glaube 
in den vorher genannten A rtikeln der „A rbeiterzeitung“ 
einiges W ahre zu erblicken, woran m an nicht so achtlos 

•Vorbeigehen dürfe, näm lich die Bem erkungen zu der 
Statistik, in der in über 1000 Fällen dem A rbeiter und 
nur in 27 Fällen dem U nternehm er die Schuld beige
messen sei. Auch die A rbeiter seien keine fehlerlosen 
M enschen, sodass es verfehlt sei, ihnen direkt bei jedem  
Unfalle die Schuld beizumessen. R edner erzählt einen 
Fall aus seiner P rax is. F erner komme noch hinzu die 
verschiedene Individualität der einzelnen A rbeiter, der 
eine sei von H aus ein ruhiger Mann, der andere zeige 
ein hastiges N aturell. Der letztere würde naturgem äss 
leichter verunglücken. N icht zu übersehen seien auch 
die Fälle, in  denen Schutzvorrichtungen den A rbeitern 
bei ih ren  V errichtungen unbequem seien. Allerdings 
seien auch in vielen F ällen  —  Redner b ring t ein Bei
spiel —  die A rbeiter leichtsinnig und unachtsam.

H err S c h u b  e r t h  te ilt vollkommen die A usführungen 
des H errn  B auer und des H errn  Freudenberg: „Mit P a
pier verm indert m an die Unfälle n ich t!“

H err Z a c h a r i a s  sen., technischer Aufsichtsbeam ter 
der Sektion V der M aschinenbau- und K leineisenindustrie- 
Berufsgenossenschaft, leg t klar, wie der V orstand seiner 
B erufsgenossenschaft dazu gekommen sei, derartige Mit
te ilungen  an die A rbeiter zu veröffentlichen. Es werde 
im m er behauptet, dass die Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften au f dem Gebiete der U nfallverhütung noch m ini
mal sei. Der Vorstand seiner Genossenschaft habe da
her geglaubt, die Versicherten daraufh inw eisen  zu müssen, 
dass die Unfälle nicht lediglich unvermeidliche oder durch 
die Betriebseinriqhtungen bedingte seien, und habe sich 
deshalb zur H erausgabe der genannten M itteilungen an 
die A rbeiter entschlossen. Es sei n icht beabsichtigt ge
wesen, m it diesen Veröffentlichungen den A rbeitern  zu 
sagen: „Ihr habt allein die Schuld“, sondern nur: „Eure 
Schuld ist es auch“. Die A rbeitgeber m üssten sich auch 
gegen ungerechte Vorwürfe wehren. In den Zeitungen 
würde jeden  T ag  über Unfälle des täglichen Lebens ge
schrieben, — z. B. es springe jem and von der elektri
schen Bahn und verunglücke, dann treffe doch 
n icht die Bahn, sondern den F ahrgast die Schuld —  wes
halb solle m an denn Betriebsunfälle, in denen A rbeiter 
die Schuldigen seien, n icht ans L icht ziehen. Redner 
führt w eiter aus, in den Veröffentlichungen w ürden die 
A rbeiter darauf hingewiesen, achtsam  zu sein und Unfälle 
möglichst zu vermeiden. W enn die Veröffentlichungen 
auch nicht viel helfen würden, schaden würden sie jeden
falls auch nicht und m ancher A rbeiter käm e doch viel
leicht dadurch zur Einsicht.

H err B a u e r  erw ähnt nochm als, dass er sich Erfolg 
von den Veröffentlichungen nicht verspreche.

H err H ofrat Dr. ju r . L ö b n e r  bem erkt, der richtige 
W eg liege wohl wieder in der Mitte. Die G efährlichkeit

des Feueranm achens m it Petroleum  w ürde z. B. lange 
nicht so bekannt sein, wenn in den Zeitungen durch Mit
teilung von Unfällen nicht immer wieder darauf hinge
wiesen würde. Dummheiten würden zwar immer gem acht, 
aber es sei zweckmässig, wenn sie bekannt werden. 
Etw as würde es doch helfen.

H err N o t t e b o h m  weist darauf hin, dass die Schuld 
an den Unfällen auch vielfach den un teren  Aufsichts
organen in  den Fabriken, nam entlich den M eistern und 
Aufsehern, beizumessen sei. Diese tä ten  häufig ihre Pflicht 
nicht. W enn m an z. B. in einem B etriebe den A rbeitern 
das Tragen von Schutzbrillen aufgebe, so würden sie 
vielleicht solange, als der Aufsichtsbeamte anwesend sei, die 
Brillen tragen . Habe aber der Aufsichtsbeam te den Rücken 
gedreht, so würden sie ruhig ihre B rillen wieder absetzen, 
auch wenn der Meister dabei stände und dieser sehe 
sich dann noch nicht einmal veranlasst, einzuschreiten. 
Sogar B estrafungen etc. lassen die M eister in dieser Be
ziehung sehr oft gleichgültig. Es müsse daher auf diese 
unteren Aufsichtsorgane m ehr eingew irkt werden. Von 
den D irektoren und oberen Betriebsleitern der Fabriken 
könne man annehm en, dass sie das beste Bestreben 
hätten, für D urchführung der U nfallverhütungsvorschriften 
zu sorgen, aber solange nicht auch die Meister, Aufseher 
usw. sich diesen B estrebungen anschlössen, nütze alles 
nichts.

H err H o l t z h a u s e n  ist der Ansicht, dass bei einem 
grossen Teil der vorkommenden Unfälle die A rbeiter der 
schuldige Teil seien. Die A rbeiter seien doch keine un
mündigen K inder und w üssten doch, dass sie achtsam zu 
sein hätten. Die H erren  von der Sozialdem okratie w ürden 
die Sache natürlich immer in entgegengesetztem  Sinne 
ausschlachten. E r sei allerdings der Letzte, der den 
A rbeitern a l l e i n  die Schuld zumessen wolle, es kämen 
auch oft die Betriebsverhältnisse in Betracht. In  der und der 
Fabrik  sei die Leitung tadellos, von anderen müsse m an das 
G egenteil behaupten. Aber man solle das nicht vera ll
gem einern. Die Schuld liege eben auf beiden Seiten und 
zum grössten Teile auf seiten der A rbeiterschaft. Es 
komme vor, wenn er in  Betrieben an Papierm aschinen 
10 Schutzvorrichtungen anordne, dass bei der nächsten 
Revision 5 Schutzvorrichtungen von den A rbeitern weg
genommen seien, obwohl dieselben sich der Gefahr, wenn 
sie ohne Schutzvorrichtungen arbeiten, sehr wohl be
wusst seien.

H err S t ö p e l  bespricht die vom Reichsversicherungs- 
am t empfohlenen Tafeln und P lakate an gefährlichen 
Maschinen, wie z. B. „Hände w eg“ usw. Der A rbeiter 
sehe beim Bedienen seiner Maschine auf diese und nicht 
auf das P lakat. Seiner Ansicht nach nütze dies P lakat 
sehr wenig. Es sei dagegen das richtige, jede Maschine 
so unfallsicher als möglich zu gestalten. Den Betriebschefs 
sage er: „M acht eure Meister und V orarbeiter verantwortlich. “ 
Die Betriebschefs könnten nicht selbst in jeden W inkel sehen. 
Bezüglich des erwähnten F lugblattes der M aschinenbau- 
und Kleineisenindustie-Berufsgenossenscliaft m eint Redner, 
dass m an solche S ta tistiken , in denen z. B. in über 
1000 Fällen  den Arbeitern allein die Schuld und in nur 
27 Fällen den U nternehm ern zugemessen w e rd e , den
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A rbeitern  nicht in die H ände geben so lle , das setzte 
böses Blut. Aber m an könne den Leuten ruhig sagen, 
in vielen Unfällen seid ihr m itschuld ig .

H err F r e u d e n b e r g  ist anderer Ansicht. Der A r
beiter bekomme doch, falls er durch eine V erletzung ge
schädigt werde, seine Rente. Deshalb dürfe es auch be
kannt werden, der und der Unfall ist durch Schuld des 
A rbeiters passiert, weil er gegen die Vorschriften gehandelt 
hat.

H err S t ö p e 1: R ente ist kein voller E rsatz für ver
lorene Glieder.

H err F r e u d e n b e r g :  Sehr richtig, ändert aber nichts 
an der ausgesprochenen Ansicht.

H err V o l l e r t  empfiehlt insbesondere, die Betriebs
leiter für die Unfallverhütung zu interessieren. Die Berufs
genossenschaft möge denjenigen Betrieben, welche sich 
am Schlüsse des Jahres als die unfallsichersten erwiesen 
hätten , eine gewisse G eld-Präm ie gewähren. Die Betriebs
leiter w ürden hierdurch vielleicht eher veranlasst, für mög
lichste Unfallsicherheit in den ihnen unterstellten  Betrieben 
zu sorgen. Redner erwähnt, dass mit E m p f e h l u n g  von 
Schutzvorrichtungen bei den B etriebsunternehm ern nicht 
viel auszurichten sei. Die meisten U nternehm er sagten 
sich, jaw ohl, wir machen die Sache sobald es V orschrift 
geworden ist.

H err Z a c h a r i a s  sen. führt aus, man sage oft, die 
A rbeiter seien schuld an den Unfällen. Da müsse m an 
sich doch fragen, ja , haben denn die A rbeiter auch die 
nötige Einsicht, um die Tragw eite ih rer H andlungen zu 
erkennen ? Dieser P unkt sei vom V orstande seiner 
Sektion erörtert worden und habe dann der G enossen
schaftsvorstand bei den R egierungspräsidenten den A ntrag 
gestellt, es möchte in den Fortbildungsschulen ständiger 
U nterricht eingerichtet w erden, in dem die Bedeutung der 
F ragen  der Unfallverhütung und ersten  Hilfe bei U n
glücksfällen schon dem Lehrling  k lar gem acht würde. 
Die R egierungspräsidenten hätten  erw idert, es hätte  sich 
noch nichts derartiges einrichten lassen, weil man bisher 
einen geeigneten Leitfaden zur U nterrichtserteilung nicht 
besitze. Redner bem erkt w eiter, von den Leitern von 
Fortbildungsschulen in seinem Bezirke seien schon A n
fragen in dieser A ngelegenheit eingelaufen m it der Bitte, 
ihnen das nötige M aterial zur Verfügung zu stellen. 
Redner führt aus, dass er sich freuen w ürde, wenn auf 
diesem W ege etwas erreicht würde und b itte t seine 
Kollegen um U nterstützung. A uf dem Gebiete der Un
fallverhütung bringe man z. B. einem Schlossermeister 
manchm al nicht bei, dies und dies ist zu tun. Infolge
dessen lerne es der Lehrling auch nicht. W ürde da
gegen schon in den Fortbildungsschulen auf die junge 
Generation eingewirkt, so w ürde sich vielleicht ein Erfolg 
einstellen.

H err S c h u b e  r t h  hat von dem erzieherischen W erte 
der W arnungstafeln  undP lakatee ine  recht geringeM einung.

Der H err V o r s i t z e n d e  glaubt im Gegensatz zu 
dem Vorredner, dass das A nbringen von W arnungstafeln 
in den Betrieben doch wohl wenigstens den Zweck habe, 
die A rbeiter auf die Gefahr aufmerksam gem acht zu haben,

um ihnen den Grund zu dem V orwand zu nehm en, sie 
hätten die Gefahr n ich t gekannt.

H ierm it w urde die Besprechung über P unk t 2 der 
Tagesordnung geschlossen.

P u n k t  3. A u s s p r a c h e  ü b e r  d i e  s t ä n d i g e  
Z u n a h m e  d e r  U n f ä l l e .  E i n l e i t u n g  H e r r  
F r e u d e n b e r g .

H err F r e u d e n b e r g :  Durch eine Notiz in der Metall
arbeiterzeitung über „die H aftung des B etriebsunter
nehm ers in der U nfallversicherungsgesetzgebung“ bin ich 
veranlasst worden, die Aussprache über die Ursachen 
der ständigen Zunahm e der Unfälle auf die T agesordnung 
zu setzen.

Am Schlüsse der betr. Notiz wird auf einen Bericht 
der Berufsgenossenschaft der Feinm echanik vom Jah re  
1906 Bezug genommen, in welchem die F rage: „W oher 
kommt die ständige Zunahme der Unfälle ?“ wie folgt 
beantw ortet w ird:

Die absolute Zahl der U nfälle ist allerdings stetig 
gestiegen und im Steigen begriffen. Aus diesem A n
wachsen der Unfälle kann aber nicht die Erfolglosig
keit der durchgeführten  U nfallverhütungsvorschriften 
gefolgert w erden. F ü r die absolute V erm ehrung der 
Unfälle kommen in B e tra c h t: •

1. die Zunahm e der versicherten Personen,
2. der intensivere Betrieb,
3. die grössere H eranziehung ungeschulter A rbeits

kräfte,
4. die verm ehrte Verw endung von M aschinen, be

sonders von P ressen und Stanzen und auf
5. die grösseren M aschinengeschwindigkeiten.
Sodann ist zu bedenken: W ährend in  den ersten

Jah ren  nach Erlass des Unfallversicherungsgesetzes 
sich w eder der A rbeitgeber, noch der A rbeitnehm er 
über den Begriff: „B etriebsunfall“ k lar gewesen ist, ist 
heute hierin, —  man möchte fast sagen — eine W and
lung ins G egenteil eingetreten.

Nimmt m an hinzu noch die Erw eiterung des Begriffs: 
„B etriebsunfall“ durch die Rechtsprechung des R eichs
versicherungsam ts, so ist tatsächlich zu konsta tieren , 
dass —  relativ  genommen — eine Zunahm e der Un
fälle n icht stattgefunden hat bezw. stattfindet, sondern 
nur eine Zunahme der Entschädigungsansprüche.

Diese A ntw ort auf die gestellte F rage : „W oher kommt 
die ständige Zunahme der U nfälle“ wird wohl Jeder der 
in der Unfallverhütung tätigen A ufsichtsbeam ten als rich
tig  anerkennen, wenn er auch, wie ich z. B., dieselbe 
nicht für eine erschöpfende ansehen kann.

Es fehlt nach meiner Ansicht als P u n k t 6 die Un
achtsam keit, F ahrlässigkeit und N ichtbeachtung der Vor
schriften seitens der versicherten Personen selbst.

Die M etallarbeiterzeitung sagt am Schlüsse der 
N o tiz :

Als Num m er 6 hätte  der B ericht hinzufügen k ö n n en : 
„Die Profitgier des U nternehm ertum s, das Gewissen 
der H erren  Unternehm er und ih rer S tellvertreter w ird 
am besten geschärft durch eine stä rkere H eranziehung 
ih rer persönlichen H aftbarkeit“.

Es ist wohl zuzugeben, dass es imm er noch einzelne
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B etriebsunternehm er gibt, welche durch persönliche H aft- 
barm achung zur Erfüllung ihrer Pflicht, durch ausreichende 
Schutzvorkehrungen ihre A rbeiter zu schützen, gezwungen 
w erden müssen, aber im allgem einen trifft dies nicht zu. 
"Wir alle wissen, wie bereitwillig die Betriebsunternehm er 
die von uns vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen aus
führen. Es sind Klagen der technischen Aufsichtsbeamten 
in  ihren  Berichten über die Genossenschafts-M itglieder 
kaum  zu finden. Es kann also die Profitgier des U nter
nehm ers nicht als Ursache der U nfallverm ehrung angeführt 
werden, wohl aber der P unkt, den ich an führte : U nacht
sam keit pp. der Versicherten selbst. Aus allen Zusam
m enstellungen des Reichsversicherungsam ts und der tech
nischen Aufsichtsbeamten ist zu ersehen, welch grösser 
Prozentsatz der Unfälle durch U nachtsam keit entstanden 
ist. Dass sich die Unachtsamkeit ebenfalls fortw ährend 
steigert, ist n icht zu bezweifeln. Auch die Maschinenbau- 
und K leineisenindustrie-Berufsgenossenschaft weist in ihren 
den A rbeitern zu übergebenden Berichten ganz besonders 
auf die hohe Zahl von Unfällen durch Verschulden der 
V ersicherten hin.

W as ich also in den A ngaben der Berufsgenossen
schaft der Feinm echanik verm isse, ist die Zunahme der 
Unfälle, entstanden  durch verm ehrte Fahrlässigkeit der 
V ersicherten, als P u n k t 6. Der Hauptzweck meiner 
heu tigen  M itteilung ist, Sie zu bitten, bei Behandlung 
gleicher F ragen  diesen P u n k t künftig nicht zu vergessen.

Kollege K lein-D ortm und sagt in seinen „Ketzerischen 
G edanken“: „W as no ttu t, ist grössere körperliche Ge
w andtheit, grössere Gewissenhaftigkeit und S tärkung des 
persönlichen V erantw ortlichkeitgefühls“. Dem kann zu
gestim m t w erden, aber zur Ausführung dieses Gedankens 
gehört lang jäh rige  Erziehung und beim Erziehen muss 
der zu Erziehende auf die vorhandenen F ehler aufm erk
sam gem acht werden, dem nach auch auf die grosse Zahl 
von U nfällen, entstanden durch eigenes Verschulden.

Die V orführung dieser Tatsachen ist für die Unfall- 
v e rhü tung  von grösserer W ichtigkeit wie m ancher P aragraph  
der Unfallverhütungsvorschriften und deshalb möchte ich 
b itten , bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf diesen 
Um stand hinweisen zu wollen.

In  Heft 8 der „Sozial-Technik“ von diesem Jah re  ist 
ein Artikel m it der Ü berschrift: „Buchdruckerberufs
genossenschaft“, in welchem die E rfahrungen dieser Ge
nossenschaft über Unfälle, en tstanden durch U nvorsichtig
keit, H andeln w ider erhaltene Anw eisung und offenbarer 
Leichtsinn, behandelt werden. Diesen A rtikel empfehle 
ich Ih re r Achtsamkeit.

H err N o t t e b o h m  spricht ebenfalls in längerer 
Rede über die Zunahme der Unfälle resp. der ent- 
schädigungspfiichtigen Unfälle. E r ist der Ansicht, 
dass die Neigung der Versicherten zunehm e, be
stehende K rankheitserscheinungen, auch ausserhalb des 
Betriebes erhaltene V erletzungen in Zusammenhang zu 
bringen m it einem tatsächlichen oder behaupteten Be
triebsunfall, was noch durch W inkelkonsulenten und A r
beitersekretaria te unterstü tzt würde. Auch in K ranken
häusern , U nfallheilanstalten, medizinischen Spezialinsti
tu ten  w ürde für die V erbreitung von „A ufklärung“ ge

sorgt. Man scheue sogar vor B etrugsversuchen nicht 
zurück, um sich in den Besitz einer unverdienten Rente 
zu setzen. Jedenfalls sei das zunehmende Bestreben un
verkennbar, aus jedem , auch dem leichtesten und be
deutungslosesten Unfall einen Ersatzanspruch herzuleiten, 
daher würden immer m ehr Unfälle gem eldet, von denen 
früher kein Aufhebens gem acht wurde. Die Gewissheit, 
für alle Fälle einen R entenanspruch gesichert zu sehen, 
habe das V erantwortlichkeitsgefühl abgestum pft und den 
Leichtsinn Betriebsgefahren gegenüber befördert. Die 
verschärfte Kontrolle über die Unfallm eldung möge auch 
das ihrige beigetragen haben. In  seinem Bezirk hänge 
die Verm ehrung der Unfälle auch m it der unabw eisbaren 
Zunahm e der Beschäftigung zahlreicher frem dländischer, 
nam entlich italienischer A rbeitskräfte zusammen, die sich 
nur in geringer Zahl sesshaft machten, für gewöhnlich 
aber nur verhältnism ässig kurze Zeit an ih rer A rbeits
stelle aushielten. Auch das viele Feste-Feiern sei äusserst 
nachteilig, da es den A rbeitern am nächsten Tage noch nach
ginge. Die V erm ehrung der leichteren Unfälle entspreche 
übrigens durchaus nicht immer den tatsächlichen V erhält
nissen, sondern beruhe zum Teil auch auf der Gepflogen
heit einzelner ärztlicher Sachverständigen, ihrer P rax is zu 
Liebe bei den zu erstattenden Gutachten den W ünschen 
der Rentensuchenden mehr als billig Rechnung zu tragen. 
So würden für leichte Verletzungen und die A rbeitsfähig
keit in keiner W eise m ehr beeinträchtigende Schäden zur 
„G ewöhnung“ Renten von 10 bis 20°/o in Vorschlag ge
bracht. Solche durchaus arbeits- und verdienstfähige 
R entenbezieher erregen m it ihrer Bentenbeihilfe natürlich 
den Neid von M itarbeitern, sodass auch auf diese W eise 
das Gefühl für Ehrlichkeit und W ahrhaftigkeit immer 
m ehr N ot leide. Ziehe m an alle diese V erhältnisse in 
Betracht, so würde sicher keine natürliche Zunahme der 
Unfälle sich ergeben, sondern es w ürde sich mit Be
stim m theit erweisen, dass die umfangreiche T ätigkeit auf 
dem Gebiete der U nfallverhütung sehr beachtenswerte 
E rfolge aufzuweisen habe.

H err S c h u b e r t h  erklärt, der Verfasser jenes Jah res
berichtes sei er gewesen. In  dem Berichte sei ein
ganzes Kapitel der Unachtsam keit und dem leichtsinnigen
G ebahren der A rbeiter gewidmet, den die M etallarbeiter
zeitung, weil es nicht in ihren Kram passte, einfach
ignorierte. — Im übrigen haben in der Süddeutschen
Edel- und Unedelm etall-Berufsgenossenschaft im Jalire 
1908 die entschädigungspflichtigen Unfälle um 20%  ab
genommen. Ferner wendet er sich gegen P lakatunfug in 
den Betrieben, insbesondere gegen zu bunt gefärbte P la
kate und solche, auf denen zu drastische A usführungen 
gem acht seien. Man habe es doch nicht mit kleinen 
K indern zu tun. Solche P lakate könnten ja  nur mit 
W iderwillen betrachtet werden.

H err F e l d m a n n  erw ähnt noch zu P unkt 2 der 
Tagesordnung, dass die Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
schon seit Jah ren  an die F abrikan ten  mit dem Ersuchen 
herangetreten sei, nur vollständig geschützte Maschinen 
zur Ablieferung zu bringen und eventuell diese F abrikanten 
bei Unfällen regresspflichtig mache. Redner erwrähnt 
ferner, dass bei genannter Berufsgenossenschaft seit 1905



die Unfälle trotz Zunahme der versicherten Personen 
zurückgegangen seien. Redner verliest die genauen Ziffern. 
E r stehe auf dem Standpunkte, dass man bei jedem  ein
zelnen Unfall Gelegenheit habe, den Betriebsunternehm er 
zu belehren und habe er auch gute Erfahrungen bei 
seiner Berufsgenossenschaft dam it gem acht. Es müsse 
alles eingesetzt werden, um Unfälle zu, verhüten.

H err K r a m p f  bem erkt zu den A usführungen des 
H errn  Schuberth, der speziell auf ein angebliches P la 
k a t der Südwestdeutschen H olzberufsgenossenschaft h in 
gewiesen hat, das verstüm m elte H ände darstelle, dass 
diese bildliche D arstellung einem Rundschreiben an 
die U nternehm er wegen Einführung der S icherheitshobel
welle beigelegen habe und die Folgen der Unfälle an 
der alten und der neuen W elle zeige. Zum Anschlag 
seien diese A bbildungen nicht bestimm t gewesen. In  den 
handw erksm ässigenB etriebenkäm e es jedoch häufig vor, dass 
bei zufälliger Abwesenheit der M aschinenarbeiter ungelernte 
A rbeiter gegen das bestehende V erbot die M aschinen und 
in  U nkenntnis der grossen Gefahr auch die Abrichthobel
m aschine benutzen. Zur S teuerung dieses Unfugs hätten 
dann verschiedene Unternehm er im M aschinenraum die 
Abbildungen angeschlagen und zwar mit gutem  Erfolge.

H err E l t e n  verweist auf die Tabelle I  in den vom 
Reichsversicherungsam t herausgegebenen gesam m elten 
Jahresberichten  der Berufsgenossenschaften, aus der h e r
vorgehe, dass nur ein geringer P rozentsatz der Betriebe 
revidiert wurde. Es m üssten m ehr Betriebe revidiert 
w erden, seiner A nsicht nach seien überhaupt zu wenig 
Aufsichtsbeamte vorhanden.

H err Z a c h a r i a s  sen. bem erkt zu den Ausführungen 
des H errn  Elten, dass es n icht auf die Prozentzahl bei 
den revidierten Betrieben ankomme. Es komme nicht auf 
die Q uantität, sondern auf die Q ualität an. W as nütze 
es z. B., einen Schlossereibetrieb, in dem jahre in  jah raus 
nur ein L ehrling beschäftigt wird, jährlich w iederholt zu 
revidieren. (Sehr richtig).

Der H err V o r s i t z e n d e  glaubt, dass bei Beurteilung 
der H äufigkeit der Revisionen die E igenart der verschie
denen Betriebe in Rechnung gezogen w erden müsse. Es 
gebe Betriebe, die sich ständig ändern und in  denen 
immer neue Gefahren auftauchen, andere, in denen vtin 
abstellbarer Gefahr kaum die Rede sein könne.

H err B a u e r  zeigt h ierauf bezüglich des Punktes 
„Zunahme der U nfälle“ interessante K urventafeln vor, 
die er eingehend e rläu te rt, wofür ihm von der V er
sam m lung Beifall zuteil wird. Zum Schluss führt H err 
Bauer aus, dass bei säm tlichen Berufsgenossenschaften 
eine — wenn auch nur geringe — Abnahme der U n 
f a l l g e f a h r  zu verzeichnen und eine weitere Abnahme 
sicher zu erw arten sei, die bei grösserer R evisionstätigkeit 
noch grösser werden müsse.

Im Anschluss hieran kom m t Redner auf den A rtikel 
des H errn  Klein-Dortm und: „Ketzerische Gedanken über 
U nfallverhütung" in der Z eitsch rift: „Sozial-Technik" zu 
sprechen und meint, dass der Schreiber dieses Artikels 
etwas oberflächlich bei A bfassung desselben zu W erke 
gegangen sei. H err Klein behaupte, dass alle gefährlichen 
Stellen an Maschinen verdeckt seien und nachdem dies

geschehen, müssten sich doch die Unfälle verm indern. 
E r (Redner) bestreite die Richtigkeit dieses Satzes. Man habe 
noch alljährlich H underte  von Unfällen an n icht geschütz
ten Zahnrädern zu beklagen. Es sei bei weitem  noch nicht 
alles auf dem Gebiete der U nfallverhütung an Maschinen 
geschehen, was geschehenkönnte. Auch heutzutage sei noch 
ein grösser Teil der Unfälle auf M aschinengefahr zurückzu
führen. Bei einzelnen Berufsgenossenschaften steige die 
M aschinengefahr sogar bis auf 72 °/0. Die Textil-Berufs- 
genossenschaften haben bis zu 65°/0 maschinelle Unfälle 
usw. R edner verw eist zum Schluss nochm als auf die 
Oberflächlichkeit des K lein’schen Artikels.

Der H err V o r s i t z e n d e  dankt H errn  Bauer für seine 
A usführungen und erwähnt dann, dass die nächste H aup t
versammlung lau t Beschluss der Braunschw eiger V er
sammlung in F reiburg  stattfinden solle und sei der
1. Oktober 1909 zur A bhaltung der Versam m lung in Aus
sicht genom men. Er fragt alsdann an, ob n icht jem and 
unter den Anwesenden bereit sei, die V orbereitungen in 
F reiburg  in die H and zu nehmen.

H err B a u e r  frag t, ob n icht ein anderer, näher 
liegender O rt zu nehmen s e i ; bei- verschiedenen V or
ständen werde man U nannehm lichkeiten haben.

D er H err V o r s i t z e n d e  bem erkt, dass ein anderer 
Ort n icht m ehr in  F rage kommen könne, nachdem  der 
M ajoritätsbeschluss einmal vorliege.

N ach einigen V erhandlungen erklären sich die H erren  
Stöpel, K ram pf und von Hösslin bereit, die V orbereitung 
der F reiburger Versam mlung in die H and zu nehm en.

D er H err V o r s i t z e n d e  m acht die Anwesenden 
darauf aufm erksam , dass noch V orträge für die H aupt
versam m lung in F reiburg  zu besetzen seien und bittet 
um Ü bernahm e solcher V orträge. F erner weist er auf 
den für den W inter in  A ussicht genom menen zweiten 
K ursus zur E inführung in das Gebiet der S tarkstrom - 
E lektro technik  hin und b itte t um M itteilung, ob noch 
jem and teilnehm en wolle.

H err S t ö p e l  bem erkt, ob es nicht zweckmässig sei, 
in dieser F rage direkt an die Berufsgenossenschaften her
anzutreten.

Der H err V o r s i t z e n d e  erw ähnt, dass nicht nur 
M itglieder des Vereins, sondern auch Gäste an dem Kursus 
teilnehm en könnten,' für diese betrage der K ursuspreis 
50 Mark. An dem vorigen Kursus hätten  sechs Gäste 
teilgenommen. F ern er bem erkt er, dass er eine M itteilung 
zu machen habe, die hoffentlich Freude bereiten werde. 
E r verliest alsdann ein Schreiben, inhaltlich dessen die 
Kaiser W ilhelm - und K aiserin A ugusta-V ik toriastiftung  
der deutschen Berufsgenossenschaften dem V erein D eut
scher Revisions-Ingenieure 5000 M a r k  als Beihülfe für 
ein von dem Verein herauszugebendes, den deutschen 
Berufsgenossenschaften zu widmendes Buch zur V erfügung 
stellt.

Der H err V o r s i t z e n d e  b itte t die Versam m lung, 
den V orstand zu ermächtigen, wegen V erw endung des 
Betrages zu dem erw ähnten Zwecke das Erforderliche 
einzuleiten.

W iderspruch erhebt sich nicht.
H err H ofrat Dr. ju r. L ö b n e r  bespricht h ierauf in
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sum m arischer W eise den Entw urf der Reichsversicherungs
ordnung und hebt besonders Buch 3, I. Teil, 9. A bschnitt 
un te r II , §§ 947 fg. derselben hervor. H ierzu bem erkt 
er, dass durch die Reichsversicherungsordnung auch den 
zu schaffenden V ersicherungsäm tern die Ü berw achung 
der Durchführung der U nfallverhütung in ihrem  Bezirk 
übertragen wird. Diese Vorschrift, in der m ancher viel
leicht n icht m it Unrecht den Anfang zur E inführung von 
A rbeiterkontro lleuren erblicke, müsse schärfsten W ider
spruch erfahren. Selbst wenn die Beisitzer der Versiche
rungsäm ter n icht selbst, sondern durch technisch gebildete 
vertrauensw ürdige Beamte die Aufsicht führen und Kon
tro lle üben würden, so sei dennoch dem gesam ten A b
schnitt § 947 fg. überhaupt insoweit zu w idersprechen, als 
dadurch im m er neue Belästigungen der B etriebsunter
nehm er durch Revisions- und Kontrollbesuche geschaffen 
w ü rd en ; übrigens n icht nur Belästigungen, sondern auch 
Haftpflichtgefahren. Die Betriebsunternehm er sollten gegen 
jedes Mehr von Besuchen solcher A rt geschützt werden, 
das Mass des Zulässigen sei tatsächlich erfüllt durch die 
bereits vorhandenen zuständigen Organe.

Redner empfiehlt den Anwesenden besonders, ihre 
V orstände auf das bedenkliche der Bestim mungen der 
Reichsversicherungsordnung hinzuweisen.

Der H err V o r s i t z e n d e  wird diese F rage noch auf 
die Tagesordnung der nächsten Hauptversam m lung setzen.

H err K r a m p f :  Es droht dem Überwachungsdienst 
noch eine Gefahr durch die neue Reichsversicherungs
ordnung. Bisher gingen die Beschwerden bei V erhängung 
von G eldstrafen an das R eichsversicherungsam t, je tz t 
sollen sie ans O berversicherungsam t gehen, wo ein stän
diger technischer B eirat nicht vorhanden ist. (W ider
spruch aus der Versam mlung.) Die Berufsgenossenschaf
ten m öchten je tz t schon gegen derartige Änderung des 
Instanzenw eges F ron t machen, da zu erw arten  stehe, dass 
die Berufsgenossenschaften nicht m ehr die U nterstützung 
erfahren, wie dies bis je tz t beim Reichsversicherungsam t 
der F all war.

Der H err V o r s i t z e n d e  g laub t, dass es vorerst 
genüge , die A ngelegenheit auf die Tagesordnung der 
nächsten H auptversam m lung zu setzen.

H err B a u e r  bespricht kurz die §§ 947 und 965 der 
Reichs versieherungsordnung.

D er H err V o r s i t z e n d e  verteilt an die Anwesenden 
noch einige Prospekte der Maschinenfabrik W iesbaden 
über Aufzüge und verkündet Schluss der Versammlung 
kurz nach 2 Uhr.
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